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Mietvertrag

über die Anmietung eines Dauerparkeinstellplatzes

in dem Parkhaus Rose, 

Bischof-Janssen-Strasse, 31134 Hildesheim 
zwischen der
Hildesheimer Parkhaus Gesellschaft mbH

Am Ratsbauhof 8

31134 Hildesheim


- im folgenden Vermieterin genannt -

und


- im folgenden Mieter genannt -

1.
Die Vermieterin vermietet dem Mieter einen PKW-Einstellplatz(e) im Parkhaus Rose, Hildesheim, Bischof-Janssen-Strasse 24.


Ein Anspruch auf einen festen Stellplatz besteht nicht. 

2.
Das Mietverhältnis beginnt am...............

3.
Der Mietzins je Einstellplatz beträgt monatlich 56,50 € (47,48 € zuzüglich  Mehrwertsteuer (19 %). Der Mietzins ist monatlich im voraus, spätestens am 3. Kalendertag eines Monats kostenfrei auf ein von der Vermieterin zu benennendes Konto einzuzahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Mietzahlung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Eingang des Geldes auf dem benannten Konto an. Kommt der Mieter mit der Mietzahlung in Verzug, ist er zur Entrichtung von Verzugszinsen in Höhe von 6 % p. a. über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens in Höhe von 10 % p. a. verpflichtet. Bei Mietrückständen ist die Vermieterin berechtigt, Zahlungen nach ihrer Wahl zunächst auf die bisherigen Kosten, dann auf Verzugszinsen und dann auf die ältesten Rückstände vorzunehmen. Außerdem ist die Vermieterin berechtigt, Mahnkosten in Höhe von 5,00 € je Mahnung unbeschadet von Verzugszinsen zu erheben.

4.
Die Vermieterin hat dem Mieter bei Mietbeginn eine Dauerparkkarte zu übergeben, die den Zugang zum Parkhaus ermöglicht. Kommt die Dauerparkkarte abhanden oder wird sie beschädigt, ist sie von der Vermieterin nur gegen Zahlung eines Unkostenbeitrages von 26,00 € zu ersetzen. 

5.
Das Mietverhältnis kann unter Einhaltung einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende eines Monats gekündigt werden, erstmalig nach dem 7. Monat. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und spätestens am letzen Werktag des vorausgegangenen Monats zugegangen sein.


Unbeschadet bleibt das Recht zur vorzeitigen Kündigung aus wichtigem Grund. Die Vermieterin kann den Mietvertrag mit sofortiger Wirkung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn der Mieter seine vertraglichen Verpflichtungen schuldhaft nicht nachkommt, z.B. bei vertragswidrigem Gebrauch, Verstoß gegen behördliche Vorschriften oder Zahlungsrückstand. Ein Zahlungsrückstand im Sinne dieses Vertrages liegt vor, wenn der Mieter mit mehr als einer Monatsmiete oder einem Betrage in Höhe von zusammen mehr als einer Monatsmiete in Rückstand ist.


Im Falle einer vom Mieter verschuldeten vorzeitigen Kündigung durch die Vermieterin haftet der Mieter für den Ausfall der Miete, höchstens jedoch bis zu dem Termin, an welchem das Vertragsverhältnis durch eine ordentliche Kündigung beendet gewesen wäre.

6.
Weder Bewachung noch Verwahrung des eingestellten Fahrzeugs sind Gegenstand des Vertrages. Die Vermieterin übernimmt keinerlei Obhutspflichten. Sie haftet insbesondere nicht für Schäden, die durch andere Mieter oder sonstige dritte Personen verursacht worden sind. Die Vermieterin haftet auch nicht für Schäden, deren Ursachen in der Sphäre anderer Mieter oder dritter Personen liegen. Die Benutzung des Parkhauses erfolgt auf eigene Gefahr.


Das abgestellte Fahrzeug ist sorgfältig zu verschließen und verkehrsüblich zu sichern. Wertgegenstände sollten nicht im Fahrzeug belassen werden.

7.
Die Vermieterin haftet für alle Schäden, soweit sie nachweislich von ihr, ihrem Personal oder ihren Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet werden. Der Mieter ist verpflichtet, offensichtliche Schäden aus Beweissicherungsgründen vor Verlassen des Parkhauses dem Personal, spätestens jedoch binnen einer Woche der Vermieterin anzuzeigen.


Der Mieter haftet für alle durch ihn selbst, seine Erfüllungsgehilfen oder Begleitpersonen an der Tiefgarage oder an den darin abgestellten Fahrzeugen verursachten Schäden. Er ist verpflichtet, der Vermieterin diese Schäden unverzüglich anzuzeigen. Das gleiche gilt auch für Verunreinigungen des Parkhauses.

8.
Der Mieter hat die Verkehrsregeln nach der Straßenverkehrsordnung, die auch im Parkhaus gelten, und die Anweisungen des Garagenpersonals zu befolgen. Die Geschwindigkeit darf Schritttempo nicht überschreiten. Der Mieter ist verpflichtet, im Parkhaus sowie im Bereich der Ein- und Ausfahrten seine Fahrweise so einzurichten, daß er jederzeit in der Lage ist, auch in unvorherbaren Situationen sein Fahrzeug unverzüglich zum halten zu bringen.

9.
Polizeilich und nach diesem Mietvertrag verboten ist das Rauchen und die Benutzung von Feuer oder offenem Licht innerhalb der Tiefgarage, das Lagern von irgendwelchen Materialien, insbesondere das Lagern von gefüllten oder leeren Kraftstoffbehältern, das Ausprobieren von Motoren oder das Reinigen mit brennbaren Flüssigkeiten. Reparaturen oder Wagenwaschen sind in Parkhäusern nicht gestattet. Gasbetriebene Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit gefährlicher Ladung dürfen das Parkhaus nicht befahren.

10.
Die Vermieterin kann auf Kosten und Gefahr des Mieters das Fahrzeug des Mieters aus der Garage entfernen lassen, wenn das eingestellte Fahrzeug den Betrieb des Parkhauses gefährdet, wenn es nicht zugelassen ist, wenn es verkehrswidrig, behindernd oder auf reservierten Einstellplätzen geparkt oder in sonstiger Weise unberechtigt abgestellt worden ist.

11.
Der Vermieterin steht wegen ihrer Forderungen aus diesem Mietvertrag ein Zurückbehaltungsrecht sowie das gesetzliche Pfandrecht an dem eingestellten Fahrzeug des Mieters zu. Sie darf eine Pfandverwertung frühestens zwei Wochen nach deren schriftlicher Androhung vornehmen.

12.
Die Vermieterin ist berechtigt, das Mietverhältnis mit allen Rechten und Pflichten auf einen Dritten dem Rahmen eines Vertrages zu übertragen, durch den die Vermieterin das Parkhaus insgesamt oder einzelne Geschosse davon insgesamt vermietet oder verpachtet.

13.
Im übrigen gelten die Allgemeinen Einstellbedingungen.

14.
Dieser Vertrag gibt die getroffenen Vereinbarungen vollständig wieder. Nebenabreden bestehen nicht oder werden hiermit aufgehoben.


Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Soweit dieser Vertrag die Schriftform vorsieht, ist deren Wahrung Wirksamkeits-voraussetzung für die abgegebene Erklärung. 


Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, berührt dies die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht. Anstelle der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung gilt diejenige wirksame oder durchführbare Bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung am nächsten kommt.

Hildesheim, 
Hildesheim,

	                                                                    
	                                                                     

	Hildesheimer Parkhaus Gesellschaft mbH

- Vermieterin -
	- Mieter -



